
 
Antrag auf Zulassung zum zweiten Prüfungsabschnitt für 
Lebensmittelchemiker 
 
Name, Vorname:       ________________________________________________________ 
 
Matrikelnummer:           
    
E-Mail-Adresse:          
 
Tel. Nr.:   ________________________________ 
 
 
Ich beantrage die Zulassung zum zweiten Prüfungsabschnitt. 
 
Ich habe diesem Antrag folgende Anlagen beigefügt bzw. liegen diese dem bereits vor: 
 

 Praktika I-IV zur Untersuchung von Lebensmitteln , kosmetischen Mitteln sowie Bedarfsgegenständen 
sowie von Futtermitteln  

  Chemisch-toxikologisches Praktikum 
 Mikrobiologisches Praktikum 
 Mikroskopische Untersuchung von Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen sowie von Futtermitteln 
 Grundzüge des Lebensmittel- und Bedarfsgegenständerechts sowie Futtermittelrechts   
 Übungen zur Toxikologie für Chemiker 
 Besichtigung einschlägiger Betriebe im Rahmen der Lehrveranstaltungen 

 
 
Hiermit bestätige ich, dass ich keine Prüfung oder keinen Prüfungsabschnitt im Studiengang Lebensmittelchemie 
oder Pharmazie sowie keine Diplomvorprüfung oder Diplomprüfung in den Studiengängen Chemie oder 
Biochemie endgültig nicht bestanden habe. Weiter erkläre ich, dass ich keinem dieser Studiengänge 
Prüfungsverfahren anhängig ist oder ich den Prüfungsanspruch verloren habe. 
 
 
 

                                                      
Datum                                                                                             Unterschrift des/der Studierenden 
 
Hinweise:  
 

1. Diesen Antrag können Sie an das Prüfungsamt der Universität Hohenheim schicken. Die 
Adresse lautet: Universität Hohenheim | Abteilung für Studienangelegenheiten | Prüfungsamt 
für Agrar- und Naturwissenschaften | 70593 Stuttgart. 

2. Oder Sie reichen den Antrag persönlich im Studieninformationszentrum (SIZ) ein. Das SIZ hat 
montags – freitags von 09.00 Uhr - 13.00 Uhr geöffnet. 

3. Die Anlagen müssen dem Prüfungsamt im Original oder als beglaubigte Kopien vorgelegt 
werden. Sie haben aber die Möglichkeit „normale“ Kopien im SIZ einzureichen, wenn Sie die 
Originalscheine gleichzeitig vorlegen können. Dann wird dort die Übereinstimmung der 
Dokumente bestätigt. 

 
 


